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Dogmatisierung 
ethischer Fragen 
Kirchliche Stellungnahmen zu ethischen Themen: 
Neue Dogmatisierungen, Konfessionalisierungen 
und die Retardierung der kirchlichen ethischen 
Urteilsfindung 

Von Hartmut Kreß 

Vor dreißig Jahren wurde in der protestantischen Ethik ein Markstein 
für einen konzeptionellen Neubeginn gesetzt, und zwar durch das 
von Trutz Rendtorff verfasste Buch „Ethik".1 Ganz anders, als die von 
ihm im Jahr 1980 gesetzten Impulse es nahelegen, haben inzwischen 
freilich in breitem Maß eine Re-Dogmatisierung und eine neue Kon-
fessionalisierung der theologischen, namentlich der kirchlichen Ethik 
Platz gegriffen. Es ist zu befürchten, dass dies zu Lasten der Argu­
mentationsfähigkeit und Ausstrahlung ethischer Stellungnahmen er­
folgt, die die Kirchen an Adressatenkreise in ihrem jeweiligen Bin­
nenbereich sowie in Staat und Gesellschaft als ganze richten. 

1. Vorbemerkung: Ethik des Protestantismus im 
Horizont des liberalen Verfassungsstaats 

Rendtorff hatte die These vertreten, das Christentum sei in der Neu­
zeit in sein „ethisches Zeitalter" eingetreten. Seinen Überlegungen zu­
folge ist das ethische Erbe des Protestantismus, vor allem die protes­
tantisch fundierte Freiheitsidee, in der Neuzeit in die Verfassungs­
ordnung des liberalen demokratischen Rechtsstaates eingewandert. 
Daher besäßen die evangelischen Kirchen die Chance, protestanti­
sches freiheitsorientiertes Gedankengut, das im kirchlichen Binnen­
bereich mehr oder weniger an den Rand gedrängt worden ist, im 
weltlichen Staat wiederzuentdecken und es von dort her für sich 
selbst neu zu rezipieren. Von einer dogmatisch fundierten Ethik 
nahm Rendtorff programmatisch Abschied. Ganz zu Recht kritisier­
te er den apodiktisch-autoritativen Stil, den zum Beispiel die aus der 
Dogmatik abgeleitete Ethik Karl Barths aufwies. Stattdessen deutete 
er die Ethik als „Theorie der menschlichen Lebensführung" oder als 
Theorie des „guten Lebens". Indem er hiermit aristotelische Begriffe 
aufnahm, ließ er frühere dogmatische und konfessionelle Engführun-
gen hinter sich, die auch in der protestantischen Ethik anzutreffen 
waren. 

Sicherlich, die Position Rendtorffs blieb ihrerseits in manchem 
einseitig. Er bezeichnete Ethik als „Steigerungsform der Theologie" 
und verstand sie als geradezu alleinigen Zugang, um die menschliche 
Lebenswirklichkeit adäquat zu erfassen. Hiermit überdehnte er die 
Leistungskraft ethischer Reflexion. Grenzsituationen oder so genann­
te Grundsituationen2 der menschlichen Existenz - Schuld, die Suche 
nach Lebenssinn, die Bewältigung tragischer Schicksalsschläge oder 
der Umgang mit Krankheit und Sterben - lassen sich nicht allein mit 
Hilfe ethischer Kategorien bewältigen. Darüber hinaus vernachlässig­
te Rendtorff interkulturelle Aspekte. Er blendete aus, welch großen 
Beitrag nicht zuletzt das Judentum in Europa zu einer ethischen Kul­
tur und Rechtsordnung beigebracht hat, die sich am individuellen 

ons- und dialogfähig 

schichtlich sicherlich stark verspätet - endlich überwanden. Unter 
seinem Vorsitz entstand in der Kammer für öffentliche Verantwor­
tung der EKD 1985 die Denkschrift „Evangelische Kirche und frei­
heitliche Demokratie! Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und 
Aufgabe", die der gedanklichen Versöhnung zwischen evangelischen 
Kirchen und moderner Demokratie Ausdruck verlieh. 

Wie sieht es nun gegenwärtig mit der Anschlussfähigkeit und der 
kirchlicher Ethikvoten aus? An zahlreichen 

Jahren 
Argumentationskraft 
Äußerungen, die christliche Stimmen in den zurückliegenden 
vorgetragen haben, lässt sich ablesen, dass sich die Denkanstöße im 
Sinn der Ethik Rendtorffs nicht wirklich durchgesetzt haben. Statt­
dessen ist außerhalb und sogar innerhalb des Protestantismus eine 
Tendenz zur Re-Dogmatisierung von Ethik und Moral zu beobach­
ten. Dies soll nachfolgend angesprochen und problematisiert werden. 
Vorab sei gesagt, dass diese Aussage kein Pauschalurteil darstellt. 
Theologische sowie kirchliche Voten zur Ethik unterscheiden sich oft 
schon allein aufgrund ihrer jeweiligen Herkunft und Autorschaft. 

2. Differenzen zwischen den christlich geprägten 
Voten zur Ethik 

be-
dén 

;elischen 

Erhebliche inhaltliche und argumentative Unterschiede bestehen 
reits zwischen Stellungnahmen zu ethischen Themen, die vpn 
verschiedenen deutschen Landeskirchen und von der Evangi 
Kirche in Deutschland (EKD) als ihrer Dachorganisation stammen 
Dies gilt erst recht angesichts evangelischer Kirchen aus dem Ausland, 
die, zumal zu bioethischen Themen, häufig liberaler argumentieren 

1 Vgl. Trutz Rendtorff, Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen ei­
ner ethischen Theologie, Stuttgart 1980, bes. 1-29. 
2 Vgl. Karl Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, Mün­
chen 1962, 318f. 
3 Vgl. Moses Mendelssohn, Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, in: 
Gesammelte Schriften, Jubiläumsausgabe, Bd. 8, Stuttgart 1983, 99-204. 
4 Ausführlicher und mit Einzelnachweisen: vgl. Hartmut Kreß, Die Theorie der Ge­
wissensfreiheit bei Moses Mendelssohn. Ein Beispiel für die Freiheitsidee als ijeitmotiv 
der neuzeitlichen jüdischen Religionsphilosophie, in: ZNThG 3,1996, 60-87. 
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als die EKD.5 Im Inland sind überdies die ethikbezogenen Voten von 
Kirchengremien oder Kirchenvertretern einerseits, die Reflexionen 
von Vertretern der akademischen evangelischen Ethik andererseits 
auseinanderzuhalten. Die Denkmodelle und die Probleme der evan­
gelischen Ethik an Universitäten können nachfolgend allerdings nicht 
näher erörtert werden.6 

Anders verhält es sich auf katholischer Seite. Seit dem Jahr 1998 
sind innerkatholisch sogar die Laien und - noch stärker als zuvor -
die Theologen zu Fragen des Glaubens und der Moral gegenüber dem 
Lehramt zum „Gehorsam" verpflichtet.7 Dies betrifft dann auch die 
praktische Lebensführung.8 Zwar ist untergründig auch auf katholi­
scher Seite eine Binnenpluralität theologischer und ethischer Auffas­
sungen vorhanden, die manchmal explizit zutage tritt. Andererseits 
werden Abweichungen von der Lehrmeinung lehramtlich sanktio­
niert. Hieraus erklärt sich, dass katholische Theologen, die zum Bei­
spiel humane embryonale Stammzellforschung für ethisch vertretbar 
halten, durchweg geschwiegen haben. Bemerkenswert ist, dass seit 
den 1990er Jahren die Bandbreite dessen, was kirchenamtlich zu 
Glaube und Moral für verbindlich erklärt wird, quantitativ kontinu­
ierlich ausgeweitet wird. Diese Ausdehnung der inhaltlich verbindli­
chen Kirchenlehre, des depositum fidei9, bzw. die „Ausweitung infal-
liblen Lehrens"10 sind sogar kirchenrechtlich abgesichert worden. Das 
Lehramt spricht sich seinerseits die Definitionskompetenz bzw. die 
Kompetenzkompetenz darüber zu, welche Themen es sind, zu denen 
es die verbindliche Auffassung vorgibt. 

Von den Gegebenheiten auf katholischer Seite, der Vereinheitli­
chung sowie insbesondere der Verrechtlichung bzw. Verkirchen-
rechtlichung von Glaube und Moral, ist der Protestantismus scharf 
abzugrenzen.11 Dies gilt historisch und systematisch-theologisch. 
Denn die Abkehr von der hierarchischen Struktur und vom päpst­
lich-lehramtlichen Zentralismus gehört zum Kern der Reformation 
des 16. Jahrhunderts. Dennoch zeigen sich jetzt sogar in evangeli­
schen Kirchen eine Re-Dogmatisierung und Re-Klerikalisierung der 
Ethik, sowohl bei sozialethischen oder politisch-ethischen wie auch 
bei anthropologisch-ethischen Themen. 

3. Erneute Dogmatisierung ethischer Themen in 
kirchlichen Äußerungen 

Ein besonders krasses Beispiel stellte schon vor Längerem die Er­
klärung des Moderamens des Reformierten Bundes zum NATO-
Doppelbeschluss dar. Mit Hilfe eines christologischen Analogie­
schlusses, der sich an die dogmatische Ethikbegründung Karl Barths 
anlehnte, wurde im Jahr 1982 die Friedensfrage zur Bekenntnisfrage 
erklärt.12 Konkret zielte dies auf ein Nein gegenüber der Position des 
damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der angesichts der In­
stallierung sowjetischer Mittelstreckenraketen für den Fall des Schei­
terns von Rüstungsbegrenzungsverhandlungen auf westlicher Seite 
ein militärisches Äquivalent („Nachrüstung") für unerlässlich hielt. 
Bei diesem Nein gehe es „um das Bekennen und Verleugnen des 
Evangeliums", um den Bekenntnisfall („Status confessionis") und um 
„ethische Häresie". Auf diese Weise haben die reformierten Gemein­
den und Kirchen eine ganz bestimmte politisch-ethische Meinung, 
nämlich ihre Ablehnung der Nachrüstung, autoritativ für dogmatisch 
sowie für kirchlich bindend erklärt. Sie verschlossen sich inhaltlichen 
Abwägungen und Kompromissen und reklamierten für sich ein poli­
tisches Lehramt.1 3 Wissenschaftstheoretisch gesehen stellen solche 
dogmatische Überhöhungen ethischer oder politischer Urteile eine 
Immunisierungsstrategie, nämlich eine Abschottung gegenüber an­
derweitigen Argumenten und Abwägungen dar. 

Zu denjenigen, die damals aus der evangelischen Kirche faktisch 
ausgegrenzt wurden, gehörte der Bundeskanzler Helmut Schmidt 
selbst. Er hatte sich für sein politisches Ethos nicht nur auf Max We­
ber, Karl Popper und den Kritischen Rationalismus, sondern stets 
auch auf die Zweireichelehre Luthers berufen. Inzwischen äußert er 
sich zum Stellenwert der Religion für die Politik auffällig skeptisch. 
Als Einwände gegen die Religion, auch gegen seine eigene evangeli­
sche Konfession, nennt er die Dogmatisierung politischer Themen 
und die religiös verwurzelte Kompromisslosigkeit: „Was mich ... bei 
der Berufung auf den christlichen Gott immer wieder stört, das ist die 
Tendenz zur Ausschließlichkeit; die Tendenz, die wir im Christentum 
und in manchen anderen religiösen Bekenntnissen antreffen: Du hast 
unrecht". Neue Beispiele, die dies belegen, bieten für ihn die Ent­
scheidungen des christlich-evangelikalen ehemaligen US-Präsidenten 
George Bush, der den Irak-Krieg in Gang gebracht hatte, und die 
Äußerungen von Kardinal Ratzinger. Nach dem Ende seiner aktiven 
Regierungszeit habe er „vieles dazugelernt ... Und diese Bereiche­
rung hat meine religiöse Toleranz verstärkt; und sie hat zugleich mei­
ne Distanz zum Christentum vergrößert".14 

Dogmatisch-deduktive Urteilsfindungen, die methodisch nicht 
haltbar sind und die ethischen Abwägungen sowie Kompromissen 
den Boden entziehen, spielen indessen nicht nur für politische, son­
dern verstärkt gleichfalls für anthropologisch-ethische Fragestellun­
gen eine Rolle. Aus den innerkirchlichen Debatten sei als Beispiel nur 
ein einzelnes Thema erwähnt, nämlich die Bewertung von Homose­
xualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Die römisch­
katholische Kirche hall: ihr dogmatisch-naturrechtlich begründetes 
Verdikt („contra naturam" / gegen die Natur und gegen die Ziele der 
Fortpflanzung) unverändert aufrecht.15 In deutschen evangelischen 
Kirchen fanden nach und nach ein Lernprozess und eine Revision 
früherer (Vor-)Urteile statt. Das aus der Dogmatik deduzierte, 
äußerst schroffe Sünden- und Verwerfungsurteil Karl Barths wird 
durchweg nicht mehr wiederholt.16 Es sollte aber nicht verkannt wer­
den, wie aktiv sich evangelikale oder christlich-fundamentalistische 
antihomosexuelle Strömungen nach wie vor betätigen.1 7 Die EKD 
äußerte sich schwankend. Trotz mancher Öffnungen18 hält sie an ih­
rer grundsätzlichen Ablehnung gleichgeschlechtlichen Verhaltens 
fest, wobei auffällt, dass sie ihre Vorbehalte in dogmatischer Begriff­
lichkeit darlegt. Für die EKD gilt, dass „homosexuelle Praxis dem 
Willen Gottes widerspricht" und im Gegensatz zum „ursprünglichen 
Schöpferwillen Gottes" steht. Sie begründete dies mit einem Scirift-
beweis, indem sie losgelöst vom historischen Kontext und von histo­
risch-kritischer Interpretation einzelne Bibelstellen zitierte. Es stehe 
nichts Geringeres zur E>ebatte als „der Umgang mit den auf homose­
xuelle Praxis bezogenen Aussagen der Bibel, und damit geht es um 
das angemessene Schriftverständnis, ja um das ,sola scriptum"'. Auf 
humanwissenschaftliche Gesichtspunkte ging die einschlägige EKD-

• nur kurz, kursorisch und stark relativierend 
„eine gewisse Relevanz" zu; jedoch besäßen sie 

„keine normative Bedeutung".19 Auf diese Weise nahm die EKD eine 
dogmatische Engführung vor. Sie relativierte die Einsicht, dass die 
Aufarbeitung empirischer Sachverhalte und fachwissenschaftlicher 
Erkenntnisse für sachgerechte ethische Urteilsfindungen methodisch 
unverzichtbar ist. 

Die neuere Neigung, ethische Fragestellungen zu re-dogmatisie-
ren und im Extremfall abweichende Meinungen sogar mit einem 
Häresievorwurf zu belegen, zeigt sich gleichfalls in anderen Kirchen. 
In der anglikanischen Kirchengemeinschaft droht aufgrund des The­
mas der Homosexualität eine Kirchenspaltung, selbst wenn diese auf 
der 14. Lambeth-Konferenz 2008 in Canterbury vorerst abgewendet 

Schrift demgegenüber 
ein. Sie gestand ihnen 
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blieb. Die Gegner der Weihe homosexueller Amtsträger zum Priester 
oder Bischof sind nicht bereit, mit den Befürwortern das Sakrament 
zu teilen. Die anglikanische Theologie und Ethik basiert herkömm­
lich auf der Trias Heilige Schrift - Tradition - menschliche Vernunft. 
Bei einem Vergleich anglikanischer Dokumente aus den Jahren 1998 
und 2004 fällt auf, dass ausgerechnet in den jüngeren Texten der Re­
kurs auf Vernunft und human wissenschaftliche Erkenntnisse zurück­
tritt.2 0 Aktuell ist festzustellen, dass die römisch-katholische Kirche, 
deren dogmatisch-naturrechtliches Nein zu gleichgeschlechtlichem 
Verhalten und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften unverrückbar 
ist, ihre Tore für Anhänger des dogmatischen Nein in der anglika­
nischen Kirche öffnet. Die römische Glaubenskongregation hat am 
9. November 2009 eine Apostolische Konstitution veröffentlicht, die 
es ermöglicht, anglikanische Priester, auch verheiratete Priester, die 
die Ordination von Frauen - besonders zum Bischofsamt - , die Or­
dination Homosexueller und die Segnung gleichgeschlechtlicher Paa­
re ablehnen, unter besonderen Bedingungen in der römisch-katholi­
schen Kirche aufzunehmen.21 Der Kurienkardinal Walter Kasper un­
terstrich, die Anglikaner, die übertreten, unterwürfen sich dem ka­
tholischen Katechismus; ihre „Lehre" sei „astrein katholisch".22 

4. Zwischenbilanz 

Der Blick auf die anglikanischen Probleme verstärkt den Eindruck, 
dass zurzeit quer durch die Kirchen ethische Themen vermehrt unter 
ein dogmatisches Vorzeichen geraten. Die empirischen und fachwis­
senschaftlich-analytischen Aspekte sowie die rationalen Abwägungen, 
die für ethische Urteilsbildungen unerlässlich sind, treten darüber in 
den Hintergrund. Die Konsequenzen sind vielfältig. Der Gedanken­
gang von Helmut Schmidt, der oben erwähnt wurde, bietet einen Be­
leg dafür, dass die Kirchen auf diese Weise ihre eigenen Mitglieder 
von sich entfremden und sie faktisch die Distanzierung vieler Zeitge­
nossen von Kirche und Religion fördern. Davon abgesehen ist die 
Dogmatisierung ethischer Themen ekklesiologisch folgenreich. Ei­
nerseits entwickeln sich neue Allianzen zwischen Gesinnungsver­
wandten in bislang getrennten Kirchen, zurzeit zwischen der rö­
misch-katholischen Kirche und dem konservativen Flügel der Angli­
kanischen Kirche, dessen Anhänger teilweise in die römisch-katholi­
sche Kirche abwandern werden. Andererseits entstehen innerkirchli­
che Spaltungen. Innerhalb der Anglikanischen Kirche bahnt sich nach 
wie vor, losgelöst von der Öffnung Roms für konservative Anglika­
ner, eine förmliche innere Kirchenspaltung an. Darüber hinaus kom­
men im Zuge der dogmatischen Aufladung ethischer Themen noch 
zusätzliche Abschottungen zwischen Kirchen zustande. Dies zeigte 
sich im November 2009 daran, dass die russisch-orthodoxen Kirche 
zum ausdruck brachte, die Beziehungen zur EKD zumindest in der 
bisherigen Form nicht aufrecht erhalten zu können oder zu wollen, 
weil eine geschiedene Frau soeben zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt 
worden war. Zu den Dissenspunkten zwischen den evangelischen 
Kirchen und der russischen Orthodoxie gehört überdies die Frage der 
Homosexualität. Ethische Fragen geraten hiermit in den Sog dogma­
tischer und klerikaler Vorgaben und restaurativer Kirchenpolitik. 

5. Tendenz zu Verbotsnormen (römisch-katholisch) 
oder zur Restriktion (evangelisch) 

Mit der Re-Dogmatisierung ethischer Urteilsbildungen verbindet sich 
in neueren kirchlichen Voten eine weitere Tendenz: die Neigung, 
moralische Verbote auszusprechen bzw. eine Verbotsmoral zu eta­

blieren. Dies tritt besonders deutlich in der römisch-katholischen 

Kirche zutage. Als Beispiel sei ihre Bewertung der Fortpflanzungsme 
dizin genannt. Katholikinnen und Katholiken, die unter Sterilitäts­
problemen und Kinderlosigkeit leiden, ist es untersagt, zur Erfüllung 
eines Kinderwunsches das Verfahren der außerkörperlichen : 

Arzt durchgeführten Befruchtung (In-vitro-Fertilisation) 
spruch zu nehmen. Das Verbot greift nicht nur im Zusammenhang 
des katholischen Nein zu nichtehelichen Lebensgemeinschaft! 
dem gilt ausdrücklich für Ehepaare: „In Übereinstimmung 
traditionellen Lehre über die Güter der Ehe und die Würde 
son ... bleibt die Kirche aus moralischer Sicht bei der Ablehnung 

mologen ln-vitro-Befruchtung; diese ist in sich unerlaubt und 

Widerspruch zur Würde der Fortpflanzung und der elterlichen 
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5 Hieran übt die EKD ihrerseits scharfe Kritik, z.B. in: Kirchenamt der EI^D (Hg.), 
Wenn Menschen sterben wollen. Eine Orientierungshilfe zum Problem der ^rztlichen 
Beihilfe zur Selbsttötung, EKD-Texte 97, Hannover 2008, 23. 
6 Einen Einblick in das Spektrum der Meinungsbildung in der gegenwärtigen aka­
demischen evangelischen Ethik vermittelt die Aufsatzsammlung „Theologische Ethik 
der Gegenwart", hg. von Friederike Nüssel, Tübingen 2009. 
7 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Lehramtliche Stellungnahmen z 
fessio fidei", Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 144, hg. v. Sekretariat der Deut­
schen Bischofskonferenz, Bonn 1998. 
8 Wie entschieden die katholische Amtskirche Sanktionen ergreift, zeigt^ sich so­
eben, im September 2009, am Umgang mit einem Professor der katholischen Theologie 
an einer staatlichen Universität. Dem katholischen Dogmatiker Michael Schulz (Bonn) 
wurde vom Kölner Erzbischof Meisner die kirchliche Lehrbefugnis entzogen, nicht weil 
er in irgendeiner Weise inhaltlich vom Lehramt abgeirrt wäre, sondern weil er „die 
priesterliche Ehelosigkeit nicht mehr leben könne" (zit. nach domradio Köln, 
30.09.2009, im Internet www.domradio.de/aktuell/artikel_57259.html; 07.11.2009). Für 
die Entfernung des Dogmatikers von seiner Professur nutzte der Kölner Erzbischof eine 
Kann-Bestimmung des Preußen-Konkordats von 1929, die ihm Durchgriffe aufgrund 
von Verstößen gegen den 3riesterlichen Lebenswandel erlaubt (Vertrag des Freistaates 
Preußen mit dem Heiligen Stuhle vom 14. Juni 1929, Schlussprotokoll zu Artikel 12 Ab­
satz 1 Satz 2). Der Durchgriff erfolgte, obgleich an katholisch-theologischen Fakultäten 
an sich auch Verheiratete lehren dürfen, ja sollen. Vgl. hierzu Ludger Müller, Kleriker 
und Laien als Professoren der Katholischen Theologie, in: Wilhelm Rees (Hg.), Recht in 
Kirche und Staat, FS Joseph Listi, Berlin 2004, 231-249. 
9 Vgl. Norbert Lüdecke, Depositum fidei, in: Axel Frhr. v. Campenhausen u.a. 
(Hg.), Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht Bd. 1, Paderborn 2000, 403f. 
10 Christoph Böttigheimer, Kirchliches Lehren im sittlichen Bereich. Regelungskom­
petenz des kirchlichen Lehramts in moralischen Fragen, in: Konrad Hilpert (Hg.), For­
schung contra Lebensschutz? Der Streit um die Stammzellforschung, Freiburg/Br. 2009, 
250-278,265. | 
11 Kritisch zur katholischen Juridifizierung von Glaubensaussagen: Dietrich Pirson, 
„Firmiter credendum est". Gibt es eine Rechtspflicht zum Glauben?, in: Heinrich de 
Wall/Michael Germann (Hg.), Bürgerliche Freiheit und Christliche Verantwortung. FS 
Christoph Link, Tübingen 2003, 111-119. Vgl. auch Ulrich HJ. Körtner, Chancen und 
Grenzen ökumenischer Sozialethik, in: MdKI 59, 2008, 47-54; Hartmut Kreß, Katholi­
sche und evangelische Ethik im Nebeneinander - fördernd oder hemmend für den 
Ethikdiskurs?, in: MdKI 59, 2008, 59-64. 
12 Vgl. Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der Kirche. 
Eine Erklärung des Moderamens des Reformierten Bundes, Gütersloh 1982. 
13 Vgl. Martin Schloemann, Status confessionis, in: Roman Herzog u.a. (Hg.), Evan­
gelisches Staatslexikon, Bd. 2, Stuttgart31987, 3487-3490. 
14 Helmut Schmidt, Christian-Wolff-Vorlesung 2007: Gewissen und Verantwortung 
des Politikers, in: ders. u.£.., Die Verantwortung des Politikers, München 2008, 45-77, 
52. 
15 Vgl. Nikolaus Knoepffler, Toleranz und der Umgang der Religionen mit bioethi­
schen Kontroversen, in: ZEE 53, 2009, 252-266, 260ff. 
16 Vgl. Karl Barth, KD III/4, Zollikon-Zürich 1951, 184. 
17 Vgl. hierzu nur Bundestags-Drucksache 16/8022 vom 12.02.2008, Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Antihomosexuelle Seminare und pseudowis­
senschaftliche Therapieangebote religiöser Fundamentalisten". 
18 S. u.Anm. 51. 
19 Kirchenamt der EKD (Hg.), Mit Spannungen leben. Eine Orientierungshilfe des 
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Thema „Homosexualität und Kir­
che", EKD-Texte 57,1996} 20, 21, 8,11. Kritisch hierzu: Michael Haspel, Homophober 
Biblizismus, in: Siegfried Keil/Michael Haspel (Hg.), Gleichgeschlechtliche Lebensge­
meinschaften in sozialethischer Perspektive, Neukirchen-Vluyn 2000, 123-149. Vgl. 
auch Hartmut Kreß, Gleichgeschlechtliche Orientierung und gleichgeschlechtliche Part­
nerschaften in rechts- und sozialethischer Perspektive, in: ethica 8, 2000, 339-365; Sieg­
fried Keil, Protestantische Positionen. Beiträge zur Sexualethik und Familienpolitik, 
Grafschaft 2004, 339-375. 
20 Vgl. André Wyss, Die Lambeth-Konferenz 2008. Hintergründe und Analysen, in: 
MdKI 59, 2008, 125-127, lies. 125f. 
21 Vgl. die Apostolische Konstitution Anglicanorum Coetibus vom 4. November 
2009, im Internet www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp? :=333085 
(10.11.2009). 
22 Walter Kasper, zitiert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 10.11.2009, 8. 
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gung"* Folgerichtig ist es auch nicht erlaubt, dass katholisch getra­
gene Kliniken Abteilungen für Reproduktionsmedizin einrichten. 
Ebenso wenig werden IVF-Forschung oder embryonale Stammzell­
forschung geduldet. 

An dieser dogmatisch-normativistischen Verbotsmoral üben 
jetzt sogar katholische Moraltheologen vereinzelt Kritik24, worauf 
weiter unten nochmals zurückzukommen sein wird. Auf evangeli­
scher Seite sind derartige Verbote theologisch und kirchenrechtlich 
nicht vorstellbar. Mit seiner zentralistisch-lehramtlichen Struktur be­
sitzt das römisch-katholische Christentum im Vergleich zu anderen 
Religionen, z.B. zum Judentum und Islam, und zu anderen christli­
chen Konfessionen, darunter dem Protestantismus, eine völlige Aus­
nahme- und Sonderstellung. Umso überraschender ist es jedoch, dass 
die Eindeutigkeit des „Nein", das die katholische Kirche äußert, eine 
erhebliche Sogwirkung besitzt. Vertreter und Gremien evangelischer 
Kirchen haben sich dem Gefälle der katholischen Urteilsbildung, 
wenngleich in moderaterer Form, immer wieder angeschlossen.25 So 
erklärte die Synode der EKD 1987, dass sie von der Inanspruchnahme 
einer In-vitro-Fertilisation „abrät".26 Zur Begründung hieß es, hier­
durch werde die Menschenwürde der befruchteten Eizelle bzw. des 
Frühembryos bedroht. Diese Einschätzung wird von philosophischen 
und theologischen Ethikern, von jüdischen oder islamischen Stim­
men und auch von evangelischen Kirchen außerhalb Deutschlands 
aber nicht geteilt.27 

Nun sind die verschiedenen Handlungsoptionen der Fortpflan­
zungsmedizin, ihre therapeutischen Chancen und ihre Risiken an 
dieser Stelle nicht zu entfalten. Ethisch ist unter anderem zur Geltung 
zu bringen, dass Fortpflanzungsmediziner das Wohl und die Gesund­
heit des mit ihrer Hilfe erzeugten Kindes zu beachten haben. Dieses 
Anliegen hat jetzt in die Musterrichtlinie der Bundesärztekammer zur 
ärztlich assistierten Reproduktion Eingang gefunden.28 In einem Sei­
tenblick sei nur eine spezielle Problematik der Fortpflanzungsmedi­
zin im Inland angedeutet. Dies geschieht deshalb, weil sich die ableh­
nenden kirchlichen Äußerungen sogar auf die staatliche Bio- und 
Rechtspolitik auswirken. Auch unter dem Einfluss der Kirchen behält 
in Deutschland der staatliche Gesetzgeber bis heute restriktive Be­
stimmungen bei, die außerhalb Deutschlands aus medizinischen und 
aus ethischen Gründen als nicht mehr angemessen angesehen wer­
den. Die deutsche Gesetzeslage verhindert die Möglichkeit, nach 
künstlicher Befruchtung einer Frau nur eine befruchtete Eizelle ein­
zusetzen, die sich voraussichtlich weiterzuentwickeln vermag und 
zum Fetus sowie zum geborenen Kind werden kann (Ein-Embryo-
Transfer/elektiver Single-Embryo-Transfer). Stattdessen muss in 
Deutschland von Gesetzes wegen eine fortpflanzungsmedizinisch ver­
altete Methode angewendet werden (Transfer von zwei oder drei 
Frühembryonen). Sie führt dazu, dass nach künstlicher Befruchtung 
in zu hohem Maß Mehrlingsschwangerschaften stattfinden und Kin­
der mit gesundheitlichen Schäden geboren zu werden drohen. Es 
stellt ein offenes Geheimnis dar, dass sich in Deutschland reprodukti­
onsmedizinische Zentren an die staatlichen Vorschriften nicht mehr 
halten und aus medizinischen Gründen den Ein-Embryo-Transfer 
durchführen. Juristisch ist dies jedoch sehr risikoreich.29 Zu wünschen 
wäre, dass sich wenigstens die evangelischen Kirchen aktiv für eine 
Änderung derzeitiger Gesetzesnormen einsetzen würden, um den Ge­
sundheitsschutz der schwangeren Frau und der nach künstlicher Be­
fruchtung geborenen Kinder im Inland besser zu wahren und Rechts­
sicherheit herzustellen.30 Allerdings besteht wohl wenig Aussicht auf 
eine solche Initiative evangelischer Kirchen. 

Für die Tendenz kirchlicher Stellungnahmen, zu ethischen The­
men ablehnend oder restriktiv zu votieren, sei noch ein anderes aktu­

elles Beispiel genannt. In den letzten Jahren fanden in der Bundes­
republik Deutschland intensive Debatten über Patientenverfügungen 
statt. Ethisch und rechtlich beruhen Patientenverfügungen auf 
dem Grundrecht jedes Menschen auf Freiheit und Selbstbestimmung, 
das im Grundgesetz in krtikel 2 Absatz 1 verankert ist. Menschen, 
die hieran interessiert sind, können mit Hilfe einer solchen Verfü­
gung im Vorhinein festlegen, dass in bestimmten Situationen -
im Verlauf des Sterbeprozesses, aber z.B. auch beim irreversiblen 
apallischen Syndrom („jA/achkoma") - ihr Leben nicht mehr künst­
lich verlängert werden soll. Die katholische Kirche, aber auch evange­
lischen Landeskirchen und die EKD haben sich freilich wiederholt ge­
gen ein Gesetz ausgesprochen, das die Selbstbestimmungsrechte der 
Verfasser von Patientenverfügungen umfassend schützt. Sie plädier­
ten dafür, die Geltung, ^erbindlichkeit und Reichweite von Palien-
tenverfügungen erheblich einzugrenzen. Dies spielte zuletzt in dem 
Brief eine Rolle, den der Vorsitzende der deutschen Katholischen 
Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, und der Vorsitzende des Rates 
der EKD, Wolfgang Huber, am 14. Mai 2008 an die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages richteten. Die beiden Bischöfe wandten 
sich gegen den Gesetzesjentwurf der Abgeordneten Joachim Stünker 
et al.31, an dem sie die „Einseitigkeit" kritisierten, „mit der das Selbst­
bestimmungsrecht zum Ankerpunkt der gesamten Argumentation 
gemacht wird". 

Der Deutsche Bundestag hat dem Gesetzentwurf, den die Kir­
chen ablehnten, am 18. Juni 2009 mit großer Mehrheit zugestimmt. 
Danach vollzog die neue Vorsitzende des Rates der EKD, Margot 
Käßmann, überraschend eine Kehrtwende. Sie erklärte im Blick auf 
das Selbstbestimmungsgrundrecht und auf Patientenverfügungen, 
die auf der Basis des neuen Gesetzes verfasst werden: „Ich finde, wir 
sollten das nicht so scharf ablehnen als Evangelische Kirche."32 Indi­
rekt lässt sich dies als nachträgliche Selbstkritik und -korrektur an 
den früheren Interventionen der EKD deuten, durch die die Verab­
schiedung des Gesetzes erschwert worden war. 

6. Zeitliche Verspätung und mangelnde 
Tiefenschärfe kirchlicher Äußerungen 

Angesichts der soeben geschilderten Thematik bricht die Frage auf, 
warum kirchliche, zumindest evangelisch-kirchliche Voten nicht viel 
früher die normative ilogik des individuellen Selbstbestimmungs­
grundrechtes akzeptiert haben. Dieses Grundrecht ist im Grundgesetz 
in Artikel 2 Absatz 1 kodifiziert und besitzt - wenn man der eingangs 
erwähnten Argumentation von Trutz Rendtorff folgt - sogar protes­
tantische Hintergründe! Analoge Rückfragen lassen sich zu sonstigen 
kirchlichen Verlautbarungen stellen. Angesichts der Dynamik des 
technologischen und zivilisatorischen Fortschritts ist heutzutage ei­
gentlich eine Akzeleration, eine Beschleunigung ethischer Urteilsbil­
dung unerlässlich. Kirchliche Voten neigen hingegen im Gegenteil 
oftmals zur Retardierung. Hierdurch werden ethische Klärungen und 
EntScheidungsprozesse innerkirchlich, ja sogar gesamtgesellschaftlich 
verlangsamt. 

Überdies ist zu bedenken, ob die restriktive Tendenz, die für 
manche kirchliche Voten maßgebend ist, argumentativ tragfähig ist 
und ob sie zu sachlichem sowie ethischem Erkenntnisfortschritt 
beiträgt. Diese Problematik sei anhand eines weiteren EKD-Textes 
verdeutlicht. Er befasst sich mit einer aktuell strittigen arztethischen 
Thematik, nämlich der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung. Der ärzt­
lich begleitete Suizid betrifft eine Ausnahme-, Extrem- und Grenzsi­
tuation, angesichts derer eine besonders sorgfältige Betrachtung ge­
boten ist. Nun gibt der EKD-Text zutreffend wieder, dass die clleut-
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sehe Rechtslage binnenwidersprüchlich ist (ein Arzt darf zum Suizid 
straffrei Beihilfe leisten; jedoch muss er lebensrettend eingreifen, 

nachdem der Suizidversuch des Patienten eingesetzt hat). Die EKD 
schließt sich jedoch nicht dem 66. Deutschen Juristentag von 2006 

oder den Voten von Ethikern oder Juristen an, die vom Gesetzgeber 
Rechtsklarheit fordern. Auf der anderen Seite findet sich in dem 
EKD-Text eine Formulierung, die - ein wenig undeutlich bleibend -

die ärztliche Beihilfe zum Suizid im Einzelfall trotzdem als legitim er­
scheinen lässt.33 Doch der EKD-Text bleibt inkonsequent und ver­

zichtet darauf, diesem letzteren Gedankengang Tiefenschärfe zu ver­
leihen. Eigentlich ist es aber unerlässlich, ethische Kriterien zu nen­

nen, an denen sich eine solche einzelfallbezogene Abwägung gegebe­
nenfalls orientieren kann. Indem der EKD-Text es bei Andeutungen 

belässt, unterbietet er das Argumentationsniveau, das sich z.B. beim 
Deutschen Juristentag oder in der renommierten Schweizerischen 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften zu diesem arztethisch 

schwierigen Thema findet. Auf diese Weise wird ein grundsätzlicher 
Problempunkt erkennbar: Kirchliche Stellungnahmen, die restriktiv 

und retardierend angelegt sind, leiden gleichzeitig oft an einem Man­
gel an Differenzierung und Tiefenschärfe. 

7. „Eindeutigkeit" katholischer Aussagen zu 
ethischen Themen - diskursethisch und rechts­
politisch ein Problempunkt 

Neben Re-Dogmatisierung, Restriktion und Retardation zeigt sich in 
kirchlichen Stellungnahmen noch eine weitere Tendenz, die kritisch 
durchdacht werden sollte. Sie wird auf katholischer Seite offenkundi­
ger als bei evangelischen Kirchen ersichtlich, so dass zur Verdeutli­
chung im Schwerpunkt auf die römisch-katholische Kirche abzuhe­
ben ist. Diese ist bestrebt, zur Lebensführung, Moral und Sittenlehre 
eine einheitliche, ja uniforme Meinungsbildung vorzutragen, um 
nach außen, gegenüber Medien und Politik, und nach innen die eige­
ne Position in sich geschlossen und „eindeutig" darzulegen. Auf­
grund der hierarchischen, zentralistischen Struktur lässt sich dieses 
Streben nach Einheitlichkeit und Eindeutigkeit innerkatholisch rela­
tiv leicht durchsetzen. Der Katholik ist zu Fragen des Glaubens und 
der Sittenlehre kirchenrechtlich an das Lehramt gebunden. Sein „Ge­
horsam des Willens und Verstandes" betrifft keinesfalls nur unfehl­
bare Äußerungen, sondern gilt für zahlreiche Aussagen des Lehramtes 
zur Lebensführung und Sittenlehre. Diese werden jetzt auch „endgül­
tige Lehren" genannt. Der Terminus ist ein Neologismus. Er wird in­
nerkatholisch seit den 1990er Jahren immer wichtiger.34 

Die Bestrebungen des römisch-katholischen Lehramts, zu ethi­
schen Themen eine Uniformität der Meinungsbildung herzustellen, 
zielen gleichfalls auf die staatliche Gesetzgebung und Rechtsordnung. 
In den zurückliegenden Jahren hat die katholische Kirche unter 
Androhung der Exkommunikation in Australien, den USA und in 
europäischen Staaten auf Parlamentarier Einfluss genommen, damit 
sie im katholisch-amtskirchlichen Sinn abstimmen. Darüber hinaus 
schärfen lehramtliche Dokumente grundsätzlich den Vorrang katho­
lischer moralischer Lehren vor dem staatlichen Gesetz ein.3 5 Das ka­
tholische Sittengesetz nimmt gegenüber dem Staat die „Befehlsge­
walt" in Anspruch.3 6 Jüngst problematisierte sogar ein katholischer 
Moraltheologe, dass für das Lehramt parlamentarische Mehrheitsbe­
schlüsse nicht maßgebend sind, insofern das katholische Sittengesetz 
und seine dogmatische Wahrheit den Vorrang besäßen - wohinter 
sich „auch ein Kompetenzanspruch verbirgt: Die öffentliche Moral 
und das Wertebewusstsein werden als ureigenes Zuständigkeitsgebiet 
der Kirche und ihres Lehramts gesehen."37 

Mit den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates, dem 
Mehrheitsprinzip und mit den Gegebenheiten einer säkularen, plura-
len Gesellschaft lässt sich dieser katholische Geltungsanspruch nicht 
in Einklang bringen. Ethisch konterkariert er das Mindestmaß an Re­
spekt und Toleranz, das in einer pluralistischen Gesellschaft geboten 
ist.38 Im Übrigen sollte nicht übersehen werden, dass der katholische 
dogmatische Geltungsanspruch nicht immer offengelegt wird, son­
dern verdeckt bleibt. Dogmatisch oder naturrechtlich-normativi-
stisch fundierte Urteilsfindungen werden bisweilen zum Beispiel in 
eine philosophische Sprache gekleidet und als Einsichten allgemein­
menschlicher Vernunft vorgestellt. Ermöglicht wird dies durch die 
Traditionen der katholischen Philosophie und der katholischen Welt-

anschauungs- sowie! Gesellschaftslehre, deren Wurzeln ins Mittelalter 
I # j 

bzw. in das 19. Jahrhundert zurückreichen. Dem katholischen Lehr­
amt zufolge stehen Philosophie und Vernunft jedoch „unter der Au­
torität des Lehramtes und seiner Prüfung".3 9 Es ist nicht davon aus­
zugehen, dass katholische Philosophen stets ergebnisoffen argumen­
tieren. Denn das Lehramt beansprucht auch an dieser Stelle Autorität. 

Nun werfen eine derartige Dogmatisierung und Uniformierung 
ethischer Urteilsfindungen sowie der lehramtliche Geltungsanspruch 

bereits innerkatholisch einen langen Schatten. Gegenüber der wissen­

schaftlichen Theolojgie wird hiermit „tiefes Misstrauen" bekundet. 4 0 

23 Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Achtung ^or dem be­
ginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung, Verlautbarungen 
des Apostolischen Stuhls 74, hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 
10. März 1987, 27; die Kursivsetzung findet sich im Original. 
24 Vgl. Konrad Hilpert, Ein paradigmatischer Konflikt?, in: Hilpert (Hg.), aaO. 356-
371, z.B. 359. 
25 Dies wurde vom Verfasser schon in früheren Beiträgen zur Sprache gebracht; vgl. 
z.B. Hartmut Kreß, Embryonenschutz und Bioethik in der Kontroverse, in: MdKI 52, 
2001,63-69. 
26 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Zur Achtung vor dem Leben. Maßstäbe für Gen­
technik und Fortpflanzungsmedizin, EKD-Texte 20, Hannover 1987, 5. 
27 Ausführlich zu diesem Fragenkreis: Hartmut Kreß, Medizinische Ethik. Gesund­
heitsschutz, Selbstbestimmungsrechte, heutige Wertkonflikte, Stuttgart 22009,129-216. 
28 Vgl. Bundesärztekammer, (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten 
Reproduktion, Novelle 2006, in: Deutsches Ärzteblatt 103 / 2006, A 1392 - A 1403, hier 
A1393. 
29 Vgl. Kreß, aaO., 201-205; Klaus Diedrich u.a., Reproduktionsmedizin im interna­
tionalen Vergleich. Wissenschaftlicher Sachstand, medizinische Versorgung und gesetz­
licher Regelungsbedarf. Gutachten im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2008. 
Vgl. überdies die Hinweise, die sich in neueren Rezensionen von Rudolf Nei|iert zu die­
ser Fragestellung finden: Medizinrecht 27, 2009, 506 zur Medizinischen Ethik von Hart­
mut Kreß; Medizinrecht ¡27,2009,25lf zur Neukommentierung des Embryonenschutz­
gesetzes durch Günther/jTaupitz/Kaiser. 
30 Das soeben Gesagte gilt ganz losgelöst von der ethischen und rechtlichen Beurtei­
lung sonstiger Sachverhalte, etwa der Präimplantationsdiagnostik. Voranstehend war 
ausschließlich von dem Regelfall der außerkörperlichen Befruchtung/In-vitro-Fertilisa-
tion die Rede, die zum Zweck der Sterilitätsbehandlung erfolgt; sie wird in Deutschland 
jährlich in hoher fünfstelliger Größenordnung durchgeführt. 
31 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 16/8442,06.03.2008, Entwurf eines Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts. 
32 Im Deutschlandfunk, 29.10.2009, Internet: www.dradio.de/dlf/sendujngen/inter-
view_dlf/1059711/ (29.10.2009). 
33 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.), Wenn Menschen sterben wollen (s.o. Anm. 5), 6; 
hier ist von einem „Verantwortungs- und Handlungsspielraum des Arztes" angesichts 
„des jeweiligen Einzelfalls" die Rede. 
34 Vgl. Böttigheimer, aaO., 268. 
35 Vgl. bereits die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Ach­
tung vor dem beginnenden menschlichen Leben (s.o. Anm. 23), 31 ff. 
36 Enzyklika Evangelium vitae von Papst Johannes Paul IL, Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls 120, hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 25. 
März 1995, Nr. 72, im Rahmen des Abschnittes „Staatliches Gesetz und Si^tengesetz' 
Nr. 68-74. 
37 Hilpert, aaO., 369. 
38 Vgl. auch Knoepffler, aaO., 262. 
39 Enzyklika Fides et ratio von Johannes Paul IL, Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls 135, hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1998: 

plarisch für zahlreiche weitere Belege. 
40 Böttigheimer, aao!, 269. 
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Das päpstliche Lehramt schirmt sich vor kritischen Rückfragen ab 
und setzt die Freiheit innerkirchlicher Diskussion außer Kraft. Sogar 
der katholische Jurist Ernst-Wolfgang Böckenförde konstatierte jetzt: 
„jede öffentliche Anfrage und Kritik, auch in der Form wissenschaft­
licher Diskussion, wird ausgeschlossen".41 Sofern an der Kirche über­
haupt Kritik geübt werden darf, sind aus binnenkirchlicher Sicht 
nicht die Sachargumente ausschlaggebend. Eine eventuelle Kritik an 
der Kirche muss aus „Liebe zur Kirche" und „innerhalb ihrer Liebe 
selbst" sowie „durch eine totale [!] Identifikation mit der Kirche" er­
folgen.42 Es ist zu erwarten, dass sich diese katholische Ekklesiologie 
auf die Reputation und Akzeptanz der katholischen Kirche in der sä­
kularen Öffentlichkeit ä la longue kontraproduktiv auswirken wird. 
Schon jetzt zieht die der katholischen Kirche eng verbundene Frank­
furter Allgemeine Zeitung43 ernüchtert die Bilanz, dass die katholische 
Kirche „gesprächs- und argumentationsunfähig" geworden ist; sie er­
bringe keine gesellschaftliche Orientierungsleistung mehr.4 4 

8. Anschlussfragen auf evangelischer Seite 

Führt man sich dies vor Augen, dann muss es überraschen, dass die 
katholische Tendenz, bei ethischen Urteilsfindungen „Eindeutigkeit" 
herzustellen, in evangelischen Kirchen durchaus Resonanz fand. Im 
Zusammenhang der neueren Bioethikdebatte wurden in den letzten 
Jahren auf evangelischer Seite Initiativen ergriffen, dass mit „einer 
Stimme" zu sprechen und dass gegenüber Öffentlichkeit, Medien und 
Politik „die" evangelische Stimme zu Gehör zu bringen sei.45 Die Ent­
schiedenheit, mit der „die" katholische Auffassung öffentlich darge­
legt wird, wirkte offenkundig auf evangelische Kirchen suggestiv. 
Letztlich haben sich die Bemühungen, auch auf evangelischer Seite 
univok zu sprechen, aber nicht verwirklichen lassen. Der Preis, der 
hierfür zu zahlen gewesen wäre, wäre sehr hoch gewesen. Denn hier­
durch wäre die Vielfalt der Meinungsbildung und Meinungsäuße­
rung unterlaufen worden, die innerprotestantisch zu zahlreichen 
Themen der Ethik vorhanden ist. Zu bedauern ist freilich, dass die 
Pluralität des protestantischen Diskurses für die Öffentlichkeit nur 
ansatzweise erkennbar wurde. 4 6 Im besten Fall kann der Sachverhalt, 
dass im Protestantismus unterschiedliche Auffassungen vertreten und 
wechselseitig toleriert werden, geradezu eine Vorbildfunktion für die 
gesamtgesellschaftliche Diskurskultur erlangen. Wenn der Verfasser 
des hier vorliegenden Aufsatzes diesen Gedanken vortrug4 7, stieß dies 
immer wieder auf positive Reaktionen. - Abschließend ist auf eine 
weitere, oft übersehene Thematik hinzuweisen. Die Dogmatisierung 
ethischer Fragen, die insbesondere in der römisch-katholischen Kir­
che vorgenommen wird, berührt sogar Grundrechte und beeinträch­
tigt unter Umständen den Grundrechtsschutz. 

9. Grundrechtsprobleme als Folge kirchlicher 
Festlegungen - ein vernachlässigtes Thema der 
Sozialethik und Rechtsordnung 

Voranstehend waren die Vorbehalte erwähnt worden, die die großen 
christlichen Kirchen gegenüber Patientenverfügungen geäußert hat­
ten. Die katholische Kirche geht mit ihrem Einspruch so weit, dass 
von ihr getragene Kliniken oder Pflegeeinrichtungen Patientenverfü­
gungen, die beim irreversiblen apallischen Syndrom einen Behand­
lungsabbruch verlangen, nicht anerkennen. Sie beruft sich hierfür auf 
das kirchliche Selbstbestimmungsrecht bzw. auf die korporative Reli­
gionsfreiheit. Die schwerwiegenden menschlichen, patienten- und 
arztethischen Konflikte, die hierdurch erzeugt werden, lassen sich an 
dieser Stelle nicht entfalten.48 In unserem Zusammenhang ist nur zu 

betonen: Das individuelle Selbstbestimmunesrecht - hier in Form ei-
ner validen Patientenverfügung - besitzt vor dem korporativen 
Selbstbestimmungsrecht, das eine katholisch getragene Einrichtung 
in Anspruch nimmt, ethisch, grundrechtlich sowie rechtsstaatlich den 
Vorrang. In diesem Sinn haben bereits Gerichte entschieden. 

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Dogmatisierung von 
Fragen der Lebensführung und der Sittlichkeit auf das kirchliche Ar­
beitsrecht ausstrahlt. In der Bundesrepublik Deutschland sind die 
beiden großen Kirchen bedeutende Arbeitgeber. Die katholische 
Deutsche Bischofskonferenz hat nun 1993 ein Regelwerk erlassen, das 
Pflichten für Arbeitnehmer in katholischen Einrichtungen nennt. 4 9 

Diese „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchli­
cher Arbeitsverhältnisse" kennt durchaus Abstufungen bei den Loya­
litätspflichten kirchlicher Arbeitnehmer. Diejenigen, die geistliche 
Aufgaben wahrnehmen oder für Leitungsaufgaben zuständig sind, 
sind besonders strikt auf die katholische Glaubenslehre und die Sit­
tenlehre verpflichtet. Doch sogar Beschäftigte in nach- und unterge­
ordneten Tätigkeiten sind hinsichtlich ihrer Lebensführung an die 
dogmatisch-ethischen j/brgaben der katholischen Kirche gebunden. 
Das Regelwerk der Deutschen Bischofskonferenz bleibt - für einen 
juristischen Text sehr bedenklich! - begrifflich in vielem dehnbar, un­
scharf und vage.50 Bezogen auf die Lebensführung und sittlichen Ein­
stellungen von Mitarbeitern greift es in Persönlichkeitsrechte und in 
das Selbstbestimmungsgrundrecht ein. Um Beispiele zu nennen: Der 
Kirchenaustritt oder -übertritt ist untersagt; gleichgeschlechtliches 
Verhalten oder eine Lebenspartnerschaft, die dem staatlichen Gesetz 
gemäß zulässig ist, werjden nicht geduldet51; unzulässig ist die Ehe­
scheidung bzw. die Heirat eines Geschiedenen; inzwischen schlägt 
auch durch, dass künstliche Befruchtung (In-vitro-Fertilisation) für 
Katholiken kirchenrechtlich untersagt ist; und anderes. Diese Re­
striktionen betreffen sämtliche Beschäftigte in katholisch getragenen 
Einrichtungen. Dabei handelt es sich auch um Einrichtungen sozialer, 
karitativer Art oder desj Bildungswesens, die vom Staat refinanziert 
werden und die de facto staatliche Aufgaben erfüllen, welche an die 
Kirche lediglich delegiert worden sind. 

Ethisch und grundrechtlich brechen hierzu gravierende Rückfra­
gen auf. Die römisch-katholische Kirche nimmt eine so weitgehende 
Definitionshoheit für arbeitsrechtliche Regeln in Anspruch, dass Per­
sönlichkeitsrechte von Mitarbeitern berührt werden. Letztlich beruht 
dies auf der römisch-katholischen Dogmatisierung ethischer Nor­
men. Es greift zu kurz, rein pragmatisch nur zu sagen, die Beein­
trächtigung von Arbeitsnehmerrechten könne dazu führen, dass „die 
Katholische Kirche in Deutschland" nicht mehr „genügend Mitarbei­
ter mit entsprechendem Anforderungsprofil finden kann". 5 2 Sofern 
Rechtsunsicherheiten im kirchlichen Arbeitsrecht existieren oder 
wenn sich Kollisionen mit Grundrechten abzeichnen, bedarf dies als 
solches der eigenständigen Aufarbeitung. Der Diskussionsbedarf zum 
Arbeitsrecht betrifft grundsätzlich, wenngleich im Einzelnen abge­
schwächt und anders gelagert, auch evangelische Kirchen sowie wei­
tere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.53 

10. Heutige Probleme der Standortbestimmung 
kirchlicher Stellungnahmen zu ethischen Fragen. 
Ein vorläufiges Fazit 

Abschließend ist auf die Leitfrage dieses Beitrags zurückzukommen, 
nämlich die Probleme der Standortfindung kirchlicher Voten zu ethi­
schen Themen in der Gegenwart. Der Anteil der Kirchenmitglieder ist 
in der Bundesrepublik Ejeutschland nach wie vor groß; er geht aber 
kontinuierlich zurück. In der Addition der evangelischen und der ka-
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tholischen Kirchenmitgliedschaft ist den jüngsten statistischen Daten 
zufolge bereits früher als erwartet, nämlich 2008, die 60-Prozent Mar­
ke unterschritten worden. Vor dreißig Jahren hat, wie eingangs er­
wähnt wurde, die Ethik Trutz Rendtorffs die Säkularisierung von 
Staat und Gesellschaft aufgearbeitet. Heutzutage kommt der Plurali-
sierungs- und Individualisierungsschub hinzu. Kirchliche Auffassun­
gen repräsentieren nur noch gesellschaftlich partikulare Standpunk­
te.5 4 Kirchliche Voten, die die Ethik berühren, werden daher verstärkt 
auseinanderzuhalten haben, ob sie Adressaten im eigenen Bereich 
oder außerhalb ihrer selbst erreichen möchten. In beiden Fällen sind 
jedoch die Punkte von Belang, die voranstehend problematisiert wur­
den, etwa die Redogmatisierung ethischer Fragestellungen, die zu 
Lasten empirischer Bezugnahme oder sachlicher Tiefenschärfe er­
folgt, die Tendenz zur Restriktion oder die zeitlich verzögerte sowie 
sachlich retardierende Reaktion auf ethische Herausforderungen. Vor 
allem gegenüber der römisch-katholischen Kirche, die eine Einheit­
lichkeit und eine - scheinbare, angebliche - Eindeutigkeit in der Sit­
tenlehre anstrebt, sollte der Protestantismus aus theologischen und 
sachlichen Gründen Distanz wahren. 
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schen Diskussion, in: ders. u.a. (Hg.), Das österreichische Patientenverfügungsgesetz, 
Wien 2007, 20-33, hier 22ff. 
49 Vgl. Reinhard Richardi, Die Entstehung der Grundordnung für die Arbeitsver­
hältnisse in der katholischen Kirche, in: Heinrich de Wall, Michael Germann (Hg.), 
aaO. 143-158. 
50 So sogar Andreas Weiß, Die Loyalität der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, in: 
Wilhelm Rees (Hg.), aaO.Recht in Kirche und Staat, FS Joseph Listl, Berlin 2004, 511-
542, hier 526, 528. 
51 Von den evangelischen Landeskirchen werden gleichgeschlechtliche Lebenspart­
nerschaften arbeitsrechtlich hingenommen, obwohl auch hier teilweise bestimmte Vor­
behalte erhoben werden. Vgl. Kirchenamt der EKD, Theologische, staatskirchenrecht-
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der Eintragung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartner­
schaftsgesetz, September 2002; zu den Vorbehalten s. vor allem Abschnitt III. 1 des Do­
kuments. 
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recht, Tübingen 2006; ders., Dienstgemeinschaft trotz konfessioneller Verschiedenheit. 
Zu den arbeitsrechtlichen Konsequenzen ökumenischer Trägerschaften im karitativen 
und diakonischen Bereich, in: Rees (Hg.), aaO. 811-832; Hermann Weber, Der Rechts­
schutz im kirchlichen Amtsrecht: Unrühmliches Ende einer unendlichen Geschichte?, 
in: Neue Juristische Wochenschrift 62, 2009, 1179-1183. 
53 Nicht nur die großen Kirchen, sondern auch andere Religionen und Weltan­
schauungen können sich für die Selbstregulierung ihrer inneren Angelegenheiten auf 
Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 7 der Weimarer Reichs­
verfassung berufen. 
54 Analog muss sich die theologische Ethik damit auseinandersetzen, nur eine parti­
kulare Perspektive zu repräsentieren. Vgl. Johannes Fischer u.a., Grundkurs Ethik, 
Grundbegriffe philosophischer und theologischer Ethik, Stuttgart 2007. 

Berichte - Analysen 

Kirche und 
Kirchengemeinschaft 
Zum Bericht der Internationalen Römisch-
Katholisch - Altkatholischen Dialogkommission 

Von Andreas Krebs 

„Wir halten fest an der alten Verfassung der Kirche. Wir verwer­
fen jeden Versuch, die Bischöfe aus der unmittelbaren und selbstän­
digen Leitung der Einzelkirchen zu verdrängen. Wir verwerfen die in 
den vaticanischen Dekreten enthaltene Lehre, dass der Papst der ein­
zige göttlich gesetzte Träger aller kirchlichen Autorität und Amtsge­
walt sei [...]. Wir bekennen uns [aber] zu dem Primate des römischen 
Bischofs, wie er auf Grund der Schrift von den Vätern und Concilien 
in der alten ungemeinen christlichen Kirche anerkannt war." So for­
mulierte im September 1871 das Programm des Katholiken-Congresses 
in München.1 Der Kongress hatte zum Ziel, die innerkatholische Op­
position gegen die Beschlüsse des Ersten Vatikanischen Konzils 
(1870) zusammenzuführen und zu organisieren. Getragen wurde die 
Bewegung von Laien, Geistlichen und Theologen, die „bei Feststel 
lung der Glaubensregeln das Recht des Zeugnisses und der Einspra­
che"2 beanspruchten. Weil sie damit die Exkommunikation auf sich 
zogen, reagierten sie mit der Bildung „altkatholischer" Vereine und 
vorerst provisorischer Gemeinden. Aus ihnen gingen zunächst in 
Deutschland (1873), dann in der Schweiz (1876) eigenständige Bistü­
mer hervor. Sie schlossen sich 1889 mit der Kirche von Utrecht zu­
sammen, die sich bereits 1723 von Rom gelöst hatte. Heute gehören 
dieser „Utrechter Union" auch die altkatholischen Kirchen in Öster­
reich und Tschechien sowie die Polnisch-Katholische Kirche an. Das 
Gründungsdokument dieser Kirchengemeinschaft, die Utrechter Er­
klärung vom 24. September 1889, verbindet wieder - wie schon das 
Münchener Programm - die Kritik an Unfehlbarkeit und Universal­
jurisdiktion des Papstes mit einer grundsätzlichen Anerkennung sei­
nes Primates: „Als mit dem Glauben der alten Kirche in Widerspruch 
stehend und die altkirchliche Verfassung zerstörend verwerfen wir die 
vatikanischen Dekrete vom 18. Juli 1870 [...]. Das hindert uns aber 
nicht, den historischen Primat anzuerkennen, wie denselben mehrere 
ökumenische Concilien und die Väter der alten Kirche dem Bischof 
von Rom als primus inter pares zugesprochen haben".3 

Als Papst Johannes Paul II. 1995 in seiner Enzyklika Ut unum sint 
die christlichen Gemeinschaften dazu aufrief, einen „brüderlichen, 
geduldigen Dialog" aufzunehmen, um „eine Form der Primatsaus­
übung zu finden, die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sen-

1 Abgedruckt in: J. F. von Schulte: Der Altkatholicismus. Geschichte seiner Entwick­
lung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland. Gießen 1887 [Nach­
druck: Aalen 1965 und 2002], 22-24, hier 23. 
2 Ebd. 
3 Utrechter Erklärung vom 24. September 1889, abgedruckt in: Statut der Interna­
tionalen Altkatholischen Bischofskonferenz (IBK). Beiheft zu IKZ 91 (2001), 25-27, hier 
25f. 
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